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  Kanzlei Dr. Berthold Garstenauer
Aktuelles von Ihrer Rechtsanwaltskanzlei in Salzburg

 
 Bleiben Sie bestens informiert – wir berichten an dieser Stelle regelmäßig Interessantes und Aktuelles rund um rechtliche Themen, Entwicklungen und Zusammenhänge. Interviews und wegweisende Urteile, gesellschaftlich relevante Themen mit Rechtsbezug und juristische Wegweiser- all das finden Sie regelmäßig aktualisiert, übersichtlich präsentiert und auf das Wesentliche zusammengefasst.

 
 
 
 
 
 
   	  Interview Salzburger Nachrichten vom 05.11.2022: Geändertes Salzburger Raumordnungsgesetz (ROG) ordnet neue Maßnahmen gegen Zweitwohnsitze an 
  Rechtzeitig vor der Salzburger Landtagswahl sollen mit einem neuen Raumordnungsgesetz (ROG) und einem neuen Grundverkehrsgesetz deutliche Signale gesetzt werden. Doch hinter den Bemühungen gegen „Zweitwohnsitze“ sehen Juristen einerseits fragliche Definitionen und Bestimmungen, andererseits Verstöße bei der Kontrolle, die in den Schutzbereich der Grund- und Verfassungsrechte eingreifen.
 
Laut den geplanten Gesetzen sollen Kontrollorgane mit umfangreichen Befugnissen ausgestattet werden und etwa mit einer bloßen Vollmacht der Behörde einfach eine Wohnung betreten können. Dafür benötigt selbst die Kriminalpolizei eine Anordnung der Staatsanwaltschaft und einen Durchsuchungsbeschluss des Haft- und Rechtsschutzgerichtes (vgl. § 120 der Strafprozessordnung, Fassung November 2022). Darüber hinaus sollen die Kontrollorgane auch „erforderliche Unterlagen“ verlangen dürfen, diese (einschließlich Geschäftsaufzeichnungen) einsehen und Kopien anfertigen. Weiters dürfen sie Datenbanken und Speichermedien öffnen, auswerten und Kopien herstellen. Wer das alles nicht zulässt, riskiert Strafen zwischen 10.000 und 50.000 Euro. Wird der in einem Bescheid festgehaltene „gesetzliche Zustand“ nicht in einer angemessenen Zeit hergestellt, kann die Liegenschaft gerichtlich versteigert werden.

(c) Salzburger Nachrichten

 mehr erfahren 
 
	  Interview Krone vom 01.11.2020 über die Löschung von rufschädigenden Bewertungen auf Internetplattformen 
  Die Kronenzeitung berichtet über ein von unserer Kanzlei geführtes Verfahren, in dem wir die Löschung von rufschädigenden Bewertungen eines Immobilienunternehmens auf einer Internetplattform bewirken konnten (OGH 10.09.20, 6 Ob 135/20a).
 
Wir haben ein Immobilienunternehmen in einem Gerichtsverfahren gegen den Verfasser einer rufschädigenden Bewertung begleitet und konnten die gerichtliche Löschung erreichen. Der Rechtsstreit ging durch alle Instanzen. Der Verfasser der rufschädigenden Bewertung wurde letztlich nach § 1330 ABGB verpflichtet, den Kommentar auf der Internetplattform zu beseitigen und jede weitere Verbreitung herabsetzender Äußerungen dieser Art gegen das Unternehmen zu unterlassen.
 
Nach den Ausführungen des Obersten Gerichtshofes findet das Recht auf freie Meinungsäußerung bei unwahren Tatsachenbehauptungen seine Begrenzung. Werturteile, die konkludente Tatsachenbehauptungen enthalten, dürfen nicht schrankenlos geäußert werden. Trotz der heutigen Reizüberflutung müssen unwahre Vorwürfe, auch in Bewertungen von Unternehmen auf Plattformen im Internet ebenso wenig hingenommen werden, wie der unwahre Vorwurf sonstiger strafbarer Handlungen. Der Grundsatz, dass (etwa) von Politikern ein größeres Maß an Toleranz verlangt wird, kann nicht auf jedwedes am Verkehrsgeschehen teilnehmende Unternehmen übertragen werden.

 mehr erfahren 
 
	  Interview Salzburger Nachrichten vom 01.11.2020: Das Salzburger Raumordnungsgesetz (ROG) steht auf dem Prüfstand 
  Ein Salzburger Rechtsanwalt hat den Verfassungsgerichtshof angerufen.
 
Der Artikel behandelt die wesentlichen Inhalte der Verfassungsbeschwerde von RA Dr. Berthold Garstenauer. Konkret geht es um die Salzburger Regeln über Kurzzeitvermietung und verfassungsrechtliche Bedenken in Hinblick auf das Immobilieneigentum.

 mehr erfahren 
 
	  Interview Salzburger Nachrichten vom 29.12.2018 mit Bernhard Schreglmann zum Thema Zweitwohnsitz: „Ab 1. Jänner wird’s legal“ 
  Im Interview mit Bernhard Schreglmann thematisiert Rechtsanwalt Dr. Berthold Garstenauer die Legalisierung von Zweitwohnsitzen in Salzburg nach dem Salzburger Raumordnungsgesetz. Dabei werden die Fragen behandelt,


·        Welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, um einen Zweitwohnsitz in Salzburg zu legalisieren
·        Wie sich ein Zweitwohnsitz in Salzburg definiert
·        Was bei der Legalisierung zu beachten ist
·        In welchem Fall sollte eine Meldung unterlassen werden?

 mehr erfahren 
 
	  Interview Salzburger Nachrichten vom 10.11.2018 zum Thema Kurzzeitvermietung „Airbnb oder not to be“ 
  Rechtsanwalt Dr. Berthold Garstenauer im Interview mit den Salzburger Nachrichten zur Rechtslage rund um die Kurzzeitvermietung über die Internetplattform "Airbnb".
 
Dabei wird insbesondere auf die gesetzlichen Zulässigkeitserfordernissen nach § 5 des Salzburger Raumordnungsgesetzes eingegangen. Sind die raumordnungsrechtlichen Voraussetzungen nicht erfüllt, erfordert die Kurzzeitvermietung eine baubehördliche Genehmigung. Die Erteilung ist dabei an strenge Voraussetzungen geknüpft. Ausnahmen bestehen aber für den Fall, dass eine Wohnung bereits vor dem Stichtag 1. Jänner 2018 für touristische Beherbergungen verwendet wurde, sofern dies damals bau- und raumordnungsrechtlich zulässig war.

 mehr erfahren 
 
	  Interview Gewinn (Immobilien Salzburg) zum Thema Zweitwohnsitze „Salzburg: Letzte Chance für Zweitwohnsitze“ 
  Salzburg: Letzte Chance für Zweitwohnsitze. Mit einem neuen Raumordnungsgesetz kämpft Salzburg gegen illegale Zweitwohnsitze. Eigen - tümer bekommen aber eine letzte Chance, diese zu legalisieren.
 
„Das Salzburger Raumordnungsgesetz hat mit 1. Jänner 2018 die legale Vermietung von Wohnungen über Online-Plattformen wie Airbnb so gut wie Airbnb so gut wie abgedreht. „Die tage- oder wochenweise Vermietung von Wohnungen an Gäste gegen Bezahlung gilt gemäß Raumordnungsgesetz als touristische Beherbergung. Die Zweitwohnung wird als eine Wohnung definiert, die unter anderem nicht für die touristische Beherbergung von Gästen verwendet wird. Die Airbnb-Vermietung einer Zweitwohnung im Rahmen einer touristischen Beherbergung ist daher nicht möglich (Robert Wiederisch in Gewinn).

 mehr erfahren 
 
	  Interview Salzburger Nachrichten vom 03.02.2018 zum Thema Salzburger Raumordnung „Viele Unschärfen beim Raumordnungsgesetz“ 
  Das neue Salzburger ROG ist teilweise in Kraft und wirft Fragen auf. Ein Rechtsanwalt aus Salzburg kritisiert beim Thema Zweitwohnsitze unklare Formulierungen und unverständliche Regelungen. Vermietungsformen wie Airbnb sind jedenfalls ausdrücklich erlaubt.

 mehr erfahren 
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      Informationen zu Cookies und Datenschutz
 
 Diese Website verwendet Cookies. Dabei handelt es sich um kleine Textdateien, die mit Hilfe des Browsers auf Ihrem Endgerät abgelegt werden. Sie richten keinen Schaden an.
Cookies, die unbedingt für das Funktionieren der Website erforderlich sind, setzen wir gemäß Art 6 Abs. 1 lit b) DSGVO (Rechtsgrundlage) ein. Alle anderen Cookies werden nur verwendet, sofern Sie gemäß Art 6 Abs. 1 lit a) DSGVO (Rechtsgrundlage) einwilligen.

 Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Sie sind nicht verpflichtet, eine Einwilligung zu erteilen und Sie können die Dienste der Website auch nutzen, wenn Sie Ihre Einwilligung nicht erteilen oder widerrufen. Es kann jedoch sein, dass die Funktionsfähigkeit der Website eingeschränkt ist, wenn Sie Ihre Einwilligung widerrufen oder einschränken.

 Das Informationsangebot dieser Website richtet sich nicht an Kinder und Personen, die das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

 Um Ihre Einwilligung zu widerrufen oder auf gewisse Cookies einzuschränken, haben Sie insbesondere folgende Möglichkeiten:
	Verwenden Sie die Einstellungen Ihres Browsers. Details dazu finden Sie in der Hilfe-Funktion Ihres Browsers.
	Sie können unter http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices analysieren lassen, welche Cookies bei Ihnen verwendet werden und diese einzeln oder gesamt deaktivieren lassen. Es handelt sich dabei um ein Angebot der European Interactive Digital Advertising Alliance.

Notwendige Cookies:
Die Website kann die folgenden, für die Website essentiellen, Cookies zum Einsatz bringen:
	Site session
Zweck: Um Sie von anderen Besucherinnen/Besuchern dieser Website zu unterscheiden.
Speicherdauer: Browser Session
	Preferred language
Zweck: Bei mehrsprachigen Websites können wir Ihre bevorzugte Sprache so auch beim nächsten Mal wieder laden.
Speicherdauer: 1 Jahr
	Currency
Zweck: Wenn ein Webshop zum Einsatz kommt, können wir bei Ihrem nächsten Besuch dieselbe Währung anzeigen, die Sie gewohnt sind. 
Speicherdauer: 30 Tage


  Optionale Cookies zu Marketing- und Analysezwecken:
	Google Recaptcha
Zweck: Mithilfe von Google Recaptcha können wir validieren, ob Sie ein menschlicher Besucher, oder aber ein automatischer Bot sind. Mit diesem Zweck reduzieren wir Spam-Anfragen über die Website.
 
	Google Analytics
Zweck: Ermöglicht Analysen zur Anzahl und Dauer von Website-Besuchen. Mithilfe dieser Daten können wir die Website weiter verbessern und an Ihre Anforderungen als Besucher anpassen. 
 
	Wufoo
Zweck: Verfügbarkeit, Versand und Speicherung von Online-Website-Formularen. 

	HEROLD Bewertungen
Zweck: Anzeige der HEROLD.at User-Bewertungen. 

	Facebook
Zweck: Anzeige von Social-Media-Beiträgen, Likes u. ä.
 Die Inhalte werden direkt von Facebook geladen und es kann zur Übertragung persönlicher Daten an die Server von Facebook kommen. 

	 Adplorer
Zweck: Verwaltung und Tracking von Online-Werbekampagnen. 

	Feratel/Deskline
Zweck: Anbindung von Online-Buchungs-Diensten. 

	Seekda
Zweck: Anbindung von Online-Buchungs-Diensten. 

	Easybooking
Zweck: Anbindung von Online-Buchungs-Diensten. 

	Booking.com
Zweck: Anbindung von Online-Buchungs-Diensten. 

	Holidaycheck
Zweck: Bewertung von Dienstleistungen. 

	Google Maps 
Zweck: Bereitstellung von Kartendiensten. 

	Yext
Zweck: Anzeige einheitlicher Unternehmens- und Leistungs-Daten auf mehreren Kanälen. 

	Vimeo
Zweck: Hosting und Anzeige von Videos. 



 Cookies, die zu Marketing- und Analysezwecken gesetzt werden, werden zumeist länger als die jeweilige Session gespeichert; die konkrete Speicherdauer ist dem jeweiligen Informationsangebot des Anbieters zu entnehmen.
Weitere Informationen zur Verwendung von personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit der Nutzung dieser Website finden Sie in unserer Datenschutzerklärung gemäß Art 13 DSGVO.

 
   